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Vertraulich ! 

 

Kabinettsprotokoll Nr. 91 

vom 21. Juli 1919. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Staatssekretäre, ausgenommen Staatskanzler Dr. R e n n e r, die Staatssekretäre 

S t ö c k l e r (beurlaubt) und Dr. L o e w e n f e l d -R u s s  (beurlaubt), ferner die 

Unterstaatssekretäre M i k l a s und Dr. E l l e n b o g e n. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamt für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m. 

 

Vorsitz: 

Vizekanzler F i n k. 

 

Dauer: 

12.30 – 14.00 

 

Reinschrift (8 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift, Verteiler für die Protokolle, die 

TO sowie für die Materialien sowie die Beilage eines 

alten Entwurfs des Gesetzes für die Versorgung der Personen des militärischen Berufsstandes 

und ihrer Hinterbliebenen (Militärpensionsgesetz,17 Seiten, gedruckt) 

 

Inhalt: 

1. Mitteilungen des Staatssekretärs Dr. B a u e r über die der Friedensdelegation in St. 

Germain übergebenen Friedensbedingungen. 

2. Gesetzentwurf über die Gewährung eines Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an 

die Angehörigen von Kriegsgefangenen und über Änderungen und Ergänzungen zu 

den Gesetzen vom 27. Juli 1917, R.G.Bl. Nr. 313 und vom 31. März 1918, R.G.Bl. 

Nr. 126 (Unterhaltsbeitragsnovelle). 

3. Gesetzentwurf über den Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubsgesetz). 

4. Statuten für die Personalvertretung der Postbediensteten. 

5. Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr 1919/20. 
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Beilagen: 

Beilage zu Punkt 2 betr. Gesetzesentwurf der Staatsregierung über die Gewährung eines 

Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen von Kriegsgefangenen samt 

Begründung (7 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 3 betr. Entwurf des StA. f. soziale Verwaltung für das Arbeiterurlaubsgesetz 

mit erläuternden Bemerkungen (7 Seiten, gedruckt) 

 

1. 

Mitteilungen des Staatssekretärs Dr. B a u e r über die der Friedensdelegation in St. Germain 

übergebenen Friedensbedingungen. 

Staatssekretär Dr. B a u e r teilt mit, dass unserer Friedensdelegation in St. Germain die 

Antwort der Entente auf unsere Einwendungen bezüglich der territorialen Fragen sowie der 

zweite Teil des Friedensinstrumentes ganz unerwarteterweise gestern übergeben worden sei. 

Der sprechende Staatssekretär erläutert die einzelnen Bestimmungen, soweit sie sich auf die 

territorialen, wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Fragen beziehen, wobei er 

mehrfach auf den den Regierungsmitgliedern bereits übermittelten Auszug aus dem 

Friedensoperat Bezug nimmt. Ergänzend führt Staatssekretär Dr. B a u e r noch aus, dass die 

Entente rücksichtlich der militärischen Bestimmungen die Forderung stelle, es dürfe ebenso 

wie in Deutschland auch bei uns keine Armee auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht 

aufgestellt werden; das Berufsheer hätte höchstens 30.000 Mann, Offiziere und Unteroffiziere 

inbegriffen, zu umfassen. Die Waffenerzeugung müsse auf einen einzigen und zwar 

staatlichen Betrieb beschränkt bleiben. 

Es handle sich nunmehr der Regierung um die Festsetzung der Arbeitseinteilung für die 

kommenden 10 Tage, die uns als Frist zur Beantwortung gestellt seien. Zunächst glaube er, an 

die einzelnen Staatsämter die dringende Bitte richten zu sollen, die ihnen im Gegenstande ob-

liegende Arbeit auf das äußerste zu beschleunigen. Staatskanzler Dr. R e n n e r müsse auf 

jeden Fall spätestens Ende dieser Woche im Besitze der Äußerungen der beteiligten 

Staatsämter sein, um das Material rechtzeitig zu einem Ganzen verarbeiten zu können. 

Mittwoch früh dürfte der authentische Wortlaut des Vertragsentwurfes in Wien eintreffen und 

bereits im Laufe dieses Tages den Staatsämtern zugänglich sein. Präsident S e i t z, 

Vizekanzler F i n k und Redner beabsichtigen, sich morgen abends nach Feldkirch zu 

begeben, um dortselbst mit dem Staatskanzler zusammen zu kommen und über den weiters 

einzuschlagenden Weg Beratung zu pflegen. Präsident S e i t z nehme in Aussicht, den 
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Hauptausschuß für Freitag Nachmittag und die Nationalversammlung für Samstag zu einer 

Sitzung einzuberufen. Donnerstag Mittag müsse demgemäß bereits die Rückfahrt aus 

Feldkirch angetreten werden, so dass für die meritorischen Verhandlungen kaum 24 Stunden 

zur Verfügung stehen werden. Daraus folge, dass eine Beteiligung anderer 

Regierungsmitglieder, die reine Fachfragen zu vertreten hätten, kaum wünschenswert 

erschiene. Immerhin glaube er, auf die Anwesenheit des Staatssekretärs für Finanzen 

beziehungsweise eines von ihm designierten Vertreters Wert legen zu sollen. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erklärt sich mit der Reise nach Feldkirch 

einverstanden und ersucht, den Ministerialrat Dr. S c h w a r z w a l d als Referenten 

mitnehmen zu können. Desgleichen ersucht 

Staatssekretär Ingo Z e r d i k, ihm die Möglichkeit zu bieten, in Feldkirch zu allfälligen 

Fragen handelspolitischer Natur seinerseits Stellung nehmen zu können. 

Der Kabinettsrat nimmt die Mitteilungen des Staatssekretärs Dr. B a u e r genehmigend zur 

Kenntnis. 

 

2. 

Gesetzentwurf über die Gewährung eines Zuschusses zu den Unterhaltsbeiträgen an die 

Angehörigen von Kriegsgefangenen und über Änderungen und Ergänzungen zu den Gesetzen 

vom 27. Juli 1917, R.G.Bl. Nr. 313, und vom 31. März 1918, R.G.Bl. Nr. 126, 

(Unterhaltsbeitragsnovelle). 

Staatssekretär Dr. D e u t s c h erbittet vom Kabinettsrat die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung den Entwurf eines Gesetzes „über die Gewährung eines Zuschusses zu 

den Unterhaltsbeiträgen an die Angehörigen von Kriegsgefangenen und über Änderungen und 

Ergänzungen zu den Gesetzen vom 27. Juli 1917, R.G.B1. Nr. 313, und vom 31.März 1918, 

R.G.B1. Nr. 126, (Unterhaltsbeitragsnovelle)“ einbringen zu dürfen. 

Der Vorsitzende erklärt sich mit den Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes einverstanden, 

hält jedoch den Wirksamkeitsbeginn mit 1. Oktober d. J. vom politischen Standpunkte aus für 

schwer annehmbar. 

Nachdem die Staatssekretäre Dr. D e u t s c h und H a n u s c h der Auffassung des 

Vorsitzenden vollauf beigepflichtet und sich auch Sektionschef Dr. G r i m m mit einer 

Vordatierung des Wirksamkeitsbeginnes auf den 1. August - jedoch bei ausdrücklicher 

Festlegung der Geltungsdauer dieses Gesetzes auf die Dauer von 3 Monaten - einverstanden 

erklärt hatten, erteilt der Kabinettsrat dem Staatssekretär für Heerwesen die erbetene 

Ermächtigung unter der Voraussetzung, dass die einschlägige Änderung des Textes der 



4 
91 – 1919-07-21 

Gesetzesvorlage im Sinne des Antrages des Vorsitzenden noch durchgeführt werde. 

 

3. 

Gesetzentwurf über den Urlaub von Arbeitern (Arbeiterurlaubsgesetz). 

Staatssekretär H a n u s c h erbittet vom Kabinettsrat die Ermächtigung, in der 

Nationalversammlung den Entwurf eines Gesetzes über den Urlaub von Arbeitern 

(Arbeiterurlaubsgesetz) einbringen zu dürfen und betont in seinen Ausführungen 

insbesondere, dass sich nicht allein die beteiligten Staatsämter; sondern auch die 

Arbeiterschaft und die Organisationen der Industriellen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

einverstanden erklärt haben. 

Der Kabinettsrat erteilt dem Staatssekretär für soziale Fürsorge die erbetene Ermächtigung. 

 

4. 

Statuten für die Personalvertretung der Postbediensteten. 

Staatssekretär P a u l bringt zur Kenntnis, dass der Verkehrsausschuss der 

Nationalversammlung für Mittwoch den 23. Juli einberufen worden sei, um die Statuten für 

die Personalvertretung der Postbediensteten in Beratung zu ziehen. Da sich die bezügliche, 

vom Staatsamt für Verkehrswesen ausgearbeitete Vorlage an die Statuten für die 

Personalvertretung der Eisenbahnbediensteten sinngemäß vollständig anlehne, erbittet der 

sprechende Staatssekretär die Ermächtigung, dem Verkehrsausschuss diesen Entwurf zur 

Behandlung unterbreiten zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

5. 

Finanzgesetz für das Verwaltungsjahr 1919/20. 

Staatssekretär Dr. S c h u m p e t e r erbittet vom Kabinettsrat die Ermächtigung zur 

Einbringung des Finanzgesetzes für das Verwaltungsjahr 1919/20. 

In der sich hierüber entwickelnden Debatte wird die Frage erörtert, ob die Einbringung 

dieses Finanzgesetzes, dessen Ziffern durch die zwischenweilig erfolgte Bekanntgabe der 

Friedensbedingungen tatsächlich nicht mehr aufrecht erhalten werden können, überhaupt 

empfehlenswert erscheine. 

Der Vorsitzende sowie die Staatssekretäre Dr. B a u e r und E l d e r s c h halten es aus 

parlamentarischen wie aus taktisch-politischen Rücksichten - im Hinblicke auf die 

bevorstehenden Verhandlungen mit der Entente - für angezeigt, die Einbringung dieses 



5 
91 – 1919-07-21 

Gesetzes nicht auf längere Zelt hinauszuschieben, erklären es aber gleichzeitig auch für 

unerlässlich, die Öffentlichkeit in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass die 

einschlägigen Ziffernansätze auf einer Grundlage erstellt wurden, welche die 

Friedensbedingungen noch nicht in den Kalkül einbezogen habe. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei und ermächtigt den Staatssekretär für 

Finanzen zur Einbringung dieser Gesetzesvorlage mit der Maßgabe, dass es den einzelnen 

Staatsämtern unbenommen zu bleiben habe, allfällige Einwendungen noch im Laufe des 

morgigen Tages dem Staatsamte für Finanzen bekanntzugeben. 

 
































